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Vergabegrundsätze

Vom 27.05.09
§ 1 

Zweck 

Die „Thüringer Stiftung Hilfe für blinde und sehbehinderte Menschen“ gewährt aus ihren Erträgen, Zuweisungen Dritter und aus Zustiftungen im Rahmen des § 2 ihrer Satzung nach Maßgabe dieser Vergabegrundsätze, Zuwendungen.
§ 2 

Anspruchsberechtigte
(1) Zuwendungen können Personen, Personengruppen, Vereine, Verbände, Selbsthilfegruppen und Einrichtungen erhalten, die anspruchsberechtigt sind. 
(2) Anspruchsberechtigt sind blinde und sehbehinderte Menschen, deren Sehschärfe auf dem besseren Auge nicht mehr als 1/50 beträgt oder bei denen  nicht nur vorübergehende Störungen des Sehvermögens von einem solchen Schweregrad vorliegen, dass sie der Beeinträchtigung der Sehschärfe von nicht mehr als 1/50 gleich zuachten sind. Darüber hinaus müssen sie ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt in Thüringen haben.

(3) Anspruchsberechtigt sind freigemeinnützige Träger von in Thüringen wirkenden Vereinen, Verbänden, Selbsthilfegruppen und Einrichtungen, die auch in fachlicher Hinsicht die Gewähr für eine ordnungsgemäße und zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung bieten. 
§ 3 

Nachweis 
Die Anspruchsberechtigung ist nachzuweisen:

(1) Für blinde und sehbehinderte Menschen durch die Vorlage einer augenärztlichen Bescheinigung, durch einen Feststellungsbescheid gem. § 69 Abs. 1 Satz 1 SGB IX, durch einen aktuellen Blindengeldbescheid oder Blindenhilfebescheid,

(2) für eingetragene Vereine durch einen aktuellen Auszug aus dem Vereinsregister, eine Bescheinigung des Finanzamtes über die Anerkennung der Gemeinnützigkeit, sowie durch eine aktuelle Vereinssatzung,

(3) für sonstige Vereine, Verbände und Einrichtungen durch die Satzung, das Statut etc..
§ 4 

Zuwendungen, finanzielle Unterstützungen
(1) Zuwendungen werden in Form von finanziellen Unterstützungen gewährt.

(2) Finanzielle Unterstützungen sollen Notlagen, die bei blinden und sehbehinderten Menschen blindheitsbedingt eintreten oder bereits eingetreten sind und existenziell bedrohend sind, mildern oder vermeiden helfen.
(3) Darüber hinaus haben sie das Ziel, Hilflosigkeit abzuwenden oder das Verbleiben blinder und sehbehinderter Menschen in ihrer häuslichen Umgebung zu unterstützen. 
Hierzu zählen insbesondere, 
- wenn ein blinder oder sehbehinderter Mensch alleine lebt, weil er die Unterstützung durch den sehenden Lebenspartner oder die sehende Lebenspartnerin oder bisher in häuslicher Gemeinschaft lebende sehende Angehörige (z. B. durch Tod oder Auszug) verloren hat oder
- wenn ein blinder oder sehbehinderter Mensch berufsbedingt den Wohnort gewechselt hat oder wechselt, z. B. durch einen Wechsel der Arbeitsstätte oder Beginn der Ausbildung oder den Beginn einer Umschulung.
(4) Finanzielle Unterstützungen können gewährt werden, um die Arbeit von Beratungsstellen für blinde und sehbehinderte Menschen zu unterstützen.
(5) Zuwendungen dürfen nur für solche Vorhaben bewilligt werden, die noch nicht begonnen worden sind.

(6) Die Gewährung einer Zuwendung ist ausgeschlossen, soweit der Antragsteller einen Rechtsanspruch auf Finanzierung seines Vorhabens durch Leistungen Dritter hat. Zur Vermeidung von Härten kann in solchen Fällen ausnahmsweise eine Zuwendung in Form eines Darlehens gewährt werden.
§ 5 

Antragsverfahren
(1) Die Anträge auf Gewährung einer finanziellen Unterstützung sind schriftlich an die
Thüringer Stiftung Hilfe für blinde und sehbehinderte Menschen

- Geschäftsstelle -
Nicolaiberg 5a

07545 Gera
zu richten.

(2) Dem Antrag von Personen nach § 2 Absatz 2 sind eine Vorhabensbeschreibung, mindestens ein Kostenvoranschlag, die aktuellen Lohn-, Gehalts- und/oder Rentenbescheinigungen, der Blindengeld und/oder Blindenhilfebescheid etc. beizufügen.
(3) Dem Antrag von Vereinen, Verbänden, Selbsthilfegruppen und Einrichtungen nach § 2 Absatz 3 ist eine Vorhabensbeschreibung, mindestens ein Kostenvoranschlag, die aktuelle Bilanz oder der aktuelle Jahresabschluss o. ä. beizufügen. Darüber hinaus ist ein Nachweis über Zuschüsse anderer Zuwendungsgeber (Bewilligungsbescheid o. ä.) vorzulegen.
(4) Das Vorliegen der Voraussetzungen nach den Absätzen 2 und 3 und nach § 3 ist durch Vorlage geeigneter Unterlagen glaubhaft zu machen. 

§ 6 

Vergabeverfahren
(1) Auf die Förderung durch die Thüringer Stiftung Hilfe für blinde und sehbehinderte Menschen besteht kein Rechtsanspruch. Vielmehr entscheidet der Stiftungsrat über die Gewährung einer Zuwendung nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren Mittel.
(2) Die Zuwendung wird von der Thüringer Stiftung Hilfe für blinde und sehbehinderte Menschen oder von einem von ihr Beauftragten bewilligt und ausgezahlt.

§ 7 

Nachweis und Prüfung der Verwendung

(1) Mit der Annahme und Bestätigung der finanziellen Unterstützung, verpflichtet sich der Zuwendungsempfänger zu einer zweckentsprechenden Verwendung der finanziellen Mittel.

(2) Vom Zuwendungsempfänger ist ein Verwendungsnachweis zu erstellen. Der Verwendungsnachweis ist bei der Thüringer Stiftung Hilfe für blinde und sehbehinderte Menschen bis zum 31. März des Folgejahres einzureichen.
(3) Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigem Nachweis. In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis im Einzelnen darzustellen. Mit dem Nachweis sind die  Originalbelege (d. h. die Ein– und Ausgabebelege, z. B. Kaufbelege, Teilnahmebestätigungen etc.) vorzulegen. Diese werden nach erfolgter Prüfung zurück gesandt.

(4) Der Empfänger einer Zuwendung für Vorhaben hat Belege und Verträge etc. sowie alle sonst mit der finanziellen Unterstützung zusammenhängenden Unterlagen fünf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren, soweit nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist.

§ 8 

Erstattung der finanziellen Unterstützung, Verzinsung

(1) Die Gewährung einer finanziellen Unterstützung kann aus wichtigem Grund widerrufen werden. In einem solchen Fall sind die dem Empfänger der finanziellen Unterstützung gewährten Mittel von ihm der Thüringer Stiftung Hilfe für blinde und sehbehinderte Menschen  zu erstatten. Der Erstattungsanspruch wird mit seiner Entstehung fällig und ist mit 6 v. H. jährlich zu verzinsen.
(2) Ein wichtiger Grund für den Widerruf ist insbesondere gegeben, wenn
a) die Voraussetzungen für die Gewährung der Zuwendung nachträglich entfallen sind,

b) die Gewährung der Zuwendung durch Angaben des Zuwendungsempfängers zustande gekommen ist, die in wesentlichen Punkten unrichtig oder unvollständig waren,
c) die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird oder
d) der vorgeschriebene Verwendungsnachweis nicht oder nicht rechtzeitig vorgelegt wird.
(3) Der Erstattungsanspruch wird mit seiner Entstehung fällig und ist mit 6 v. H. jährlich zu verzinsen.
(4) Von der Geltendmachung des Zinsanspruchs kann insbesondere abgesehen werden, wenn der Zuwendungsempfänger, der die Umstände, die zum Widerruf der finanziellen Unterstützung aus wichtigem Grund geführt haben, nicht zu vertreten hat und er den zu erstattenden Betrag innerhalb der gesetzten Frist leistet.

§ 9 

In-Kraft-Treten

Die Vergabegrundsätze treten am 1. Juli 2009 in Kraft.
Gera, den 28. Mai 2009
Johannes Pohl

Vorsitzender des Stiftungsrates

